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S taatliches Handeln galt in Österreich lange Jahre als beson-
ders intransparent. Verantwortlich gemacht wurde dafür 
regelmäßig die in der Bundesverfassung verankerte Amts-

verschwiegenheit, die das Erlangen von Auskünften über staat-
liches Handeln und den Zugang zu staatlichen Informationen 
besonders erschwert habe. Der Fokus der Kritik lag insb auf 
der mangelnden Transparenz verwaltungsbehördlichen Han-
delns, das freilich schon bisher der – ebenfalls verfassungsrecht-
lich verankerten – Auskunftspflicht unterlag. Gänzlich ausge-
nommen von allgemeinen Transparenzregeln war bisher aller-
dings die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wie auch Organe der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit und der Verfassungsgerichtshof 
waren der Verwaltungsgerichtshof und die Verwaltungsgerichte 
lediglich im Rahmen der monokratischen Justizverwaltung, dann 
aber als funktionelle Verwaltungsorgane, von der Auskunfts-
pflicht erfasst. 

Mit der am 1. 9. 2025 in Kraft getretenen Reform der Infor-
mationsfreiheit1 hat Österreich einen neuen verfassungsrechtli-
chen und einfachgesetzlichen Transparenzrahmen erhalten, der 
auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit umfasst. Demnach haben 
der Verwaltungsgerichtshof und die Verwaltungsgerichte Infor-
mationen von allgemeinem Interesse in einer für jedermann zu-
gänglichen Art und Weise „proaktiv“ – also selbständig und un-
abhängig von konkreten Anträgen auf Zugang zu Informationen 
– zu veröffentlichen, soweit und solange taxativ aufgezählte Ge-
heimhaltungsinteressen nicht überwiegen. Vom neuen verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Zugang zu Informatio-
nen ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit (abgesehen vom Bereich 
der monokratischen Justizverwaltung) allerdings ebenso wenig 
erfasst wie der Verfassungsgerichtshof und die Organe der or-
dentlichen Gerichtbarkeit. 

Die neue Veröffentlichungspflicht macht die österr Verwal-
tungsgerichtsbarkeit transparenter. Es ist davon auszugehen, dass 
jedenfalls die Geschäftsverteilungen, die Tätigkeitsberichte und 
die Geschäftsordnungen des Verwaltungsgerichtshofs2 und der 
Verwaltungsgerichte von allgemeinem Interesse – weil für einen 
allgemeinen Personenkreis relevant – sind und somit der neuen 
Veröffentlichungspflicht unterliegen.3 Dieser Veröffentlichungs-
pflicht kommen bereits alle Verwaltungsgerichte und der Verwal-
tungsgerichtshof durch Veröffentlichungen auf ihrer jeweiligen 
Website nach. Ebenfalls von allgemeinem Interesse können An-
gaben zur Organisationsstruktur der Verwaltungsgerichte und 
des Verwaltungsgerichtshofs sein. Die Genannten sind darüber 
hinaus verpflichtet, Verträge zu veröffentlichen, sofern diese von 
allgemeinem Interesse sind, wobei Verträge über einen Wert von 
mindestens € 100.000,– gesetzlich jedenfalls als von allgemeinem 
Interesse definiert sind. Neben den genannten Veröffentlich-

ungspflichten können auch andere Informationen von allgemei-
nem Interesse und damit zu veröffentlichen sein. Zu denken wä-
re etwa an Studien und Gutachten, die vom Verwaltungsgerichts-
hof oder einem Verwaltungsgericht erstellt oder in Auftrag ge-
geben wurden. 

Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen wurden schon bis-
her weitgehend veröffentlicht. Zur Sicherstellung der Legitimität 
von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen kommt deren 
Veröffentlichung große Relevanz zu. Der Wahrung berechtigter 
Interessen an der Geheimhaltung personenbezogener Daten 
dient dabei regelmäßig die Anonymisierung von veröffentlichten 
Entscheidungen.4 Zum Teil bestanden schon bisher einfachge-
setzliche Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Entscheidun-
gen.5 Das neue Informationsfreiheitsregime gibt dieser Veröf-
fentlichungspflicht nun auch eine zusätzliche verfassungsrecht-
liche Dimension. Als nicht von allgemeinem Interesse und damit 
nicht veröffentlichungspflichtig werden bloße Formalbeschlüsse, 
Entscheidungen ohne besondere rechtliche Bedeutung sowie 
(Folge-)Entscheidungen in Serienverfahren anzusehen sein. 

Elfeinhalb Jahre nach der Einführung der zweistufigen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, die zu einer deutlichen Professionalisie-
rung des Rechtsschutzes im österr Verwaltungsrecht geführt hat, 
wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Informationsfrei-
heitsreform also insgesamt transparenter. Diese Öffnung ist frei-
lich kein Selbstzweck. Vielmehr dient Transparenz in der Ge-
richtsbarkeit allgemein der Sicherstellung ihrer Legitimität und 
somit auch der „höheren demokratischen Glaubwürdigkeit“6 von 
Gerichten. Transparenz spielt gerade in der Verwaltungsgerichts-
barkeit eine bedeutsame Rolle. In verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren treten Rechtsschutzsuchende den Verwaltungsbehörden 
vor unabhängigen Gerichten auf Augenhöhe gegenüber. Trans-
parenz ist ein wesentlicher Faktor, um das Vertrauen in diese 
Unabhängigkeit weiter zu stärken. 
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